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TOP 14 Änderungsbeschluss zum Wirtschaftsplan 1a 2025 Kultur123 Stadt 

Rüsselsheim am Main 
DS-829/21-26 

TOP 14 a) Änderungsbeschluss zum Wirtschaftsplan 1a 2025 Kultur123 Stadt 
Rüsselsheim am Main 
Antrag zur DS-829/21-26 der WsR-Fraktion vom 05.11.2025 
DS-829-1/21-26 

 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.11.2025 
 
Es wird zunächst über den Antrag DS-829-1/21-26 der WsR-Fraktion vom 05.11.2025 
abgestimmt. 
 
Antragstext: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

1. Die Drucksache DS-829/21-26 wird abgelehnt.  
 

2. Die Sanierung des Stadttheaters Rüsselsheim erfolgt über die Investitionsplanung der 
Stadt und nicht über den Eigenbetrieb Kultur 123. 

 
3. Die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung werden umgehend in den 

Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich dagegen mit 6 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt daraufhin über die DS-829/21-26 ab. 
 
Beschlusstext: 
 
A. Kenntnisnahme 
1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass zur Umsetzung des 

Beschlusses zur DS-804-2/21-26 1. Ergänzung Erhaltung des denkmalgeschützten 
Stadttheaters Rüsselsheim am Main gemäß § 9 Hessisches Denkmalschutzgesetz 
(HDSchG); Hier: Änderungsantrag der Fraktionen CDU, SPD, WsR, FDP/FW-Plus, DIE 
GRÜNEN/Linke-ListeSoli und FfR vom 25.09.2025 ein Änderungsbeschluss zum Beschluss 
des Wirtschaftsplans 1a 2025 von Kultur123 Stadt Rüsselsheim am 25.09.2025 notwendig 
ist. 

 
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass die Änderung 2025 

nicht liquiditätswirksam wird, keine Kreditaufnahme erforderlich wird und der Wirtschaftsplan 
weiterhin genehmigungsfrei ist. 
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B. Beschluss 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Änderung des Wirtschaftsplans 1a 2025 von 
Kultur123 Stadt Rüsselsheim am Main wie folgt:  
 
Der § 3 der Satzung wird wie folgt geändert: 
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2025 zur Leistung von 
Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 1.150.000 EUR festgesetzt. 
 
Der Finanzplan wird für das Jahr 2026 entsprechend geändert. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür mit 32 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen 
 
 
 
 
 
Rüsselsheim am Main, den 06.11.2025 




